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Entgeltumwandlung soll sozialabgabenfrei bleiben! 

Eine gute Nachricht für Arbeitgeber und Beschäftigte: Bundesarbeitsminister Franz Münte-
fering rudert (endlich) zurück und kündigt an, die Entgeltumwandlung auch über den 31. 
Dezember 2008 hinaus von Beiträgen zur Sozialversicherung zu befreien. Hierfür will er 
sich beim Koalitionspartner einsetzen.  
 
Gabriele Hiller-Ohm - Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied im Ausschuss Arbeit und 
Soziales - teilt hierzu mit: „(…) Für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die keine 
Kinder haben oder deren Kinder ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben, ist die Riester-
Rente wenig attraktiv. Daher brauchen sie eine andere Möglichkeit, neben ihrer gesetzlichen Ren-
te privat vorzusorgen. Mit der Verlängerung der Sozialabgabenfreiheit bei Einzahlungen in die Be-
triebsrente bleibt dieser Gruppe ein attraktiver, staatlich geförderter Weg, um ihren im Arbeitsle-
ben erreichten Lebensstandard im Alter erhalten zu können (…). Mit der Verlängerung der Sozial-
abgabenfreiheit bleibt die Attraktivität der betrieblichen Altersversorgung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gesichert (…).“ 
 
Wir begrüßen diese Entscheidung und teilen die Auffassung des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV), dass dies eine sozialpolitisch richtige Entscheidung ist. 
 
Noch Ende März 2007 hatte sich Müntefering lediglich für eine „Anschlusslösung“ ausgesprochen, 
welche insbesondere betriebliche Vorsorgesparer mit Kindern begünstigen sollte – ein unsinniger 
Mix von betrieblicher Altersversorgung und „Riester-Rente“.  
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